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Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist im Wintersemester 2021/2022 vom Fachbereich
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz als Dissertation zugelassen worden. Von Anfang an hatte es nahegelegen,
die beiden Forschungsgebiete meines Doktorvaters Herrn Professor Dr. Andreas
Roth, die deutsche Rechtsgeschichte und das Familienrecht, miteinander zu kom-
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September des Vorjahres mehrheitlich für eine Abschaffung der entsprechenden
Regelung des Strafgesetzbuches votiert hatte. Für eine Untersuchung in der gebo-
tenen Tiefe war allerdings die Beschränkung auf eine klar umrissene historische
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römischen Recht, das Mittelalter sowie das 19. und das 20. Jahrhundert seit
Gründung des Deutschen Reiches an. Den Ausschlag für die letztgenannte Op-
tion gab schließlich, dass sich der Untersuchungszeitraum durch das Reichsper-
sonenstandsgesetz von 1875 und das Eheschließungsrechtsgesetz von 1998 klar
umgrenzen ließ und dass abschließend der Frage nachgegangen werden konnte,
ob und gegebenenfalls inwiefern das geltende Eheverbotsrecht mittlerweile der
Reform bedarf. Die eingearbeitete Rechtsprechung und Literatur befinden sich
auf dem Stand von Oktober 2021.

Herrn Professor Dr. Andreas Roth danke ich herzlich für die intensive und
geduldige Betreuung des Dissertationsvorhabens. Ich danke Herrn Professor
Dr. Peter Gröschler für die Literaturempfehlungen zum römischen Eherecht und
die Erstellung des Zweitgutachtens sowie Herrn Professor Dr. Josef Ruthig, der
den Vorsitz beim Rigorosum führte. Herrn Professor Dr. Matthias Pulte danke
ich für die Literaturempfehlungen zum mittelalterlichen Kirchenrecht. Dem
Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie in Frankfurt am
Main danke ich für die Möglichkeit der Nutzung seiner Bibliothek. Dem Verlag
Duncker & Humblot in Berlin, namentlich Frau Diana Güssow sowie, für die
redaktionelle Betreuung, Frau Larissa Szews, danke ich für die Veröffentlichung
der vorliegenden Arbeit. Ich danke meinen Eltern, die mich bei deren Erstellung
stets unterstützt haben, sowie meiner übrigen Familie und meinen Freunden für
ihr neugieriges Interesse. Meiner Lebensgefährtin Lisa danke ich dafür, dass sie
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Einleitung

Das Inzestverbot entspricht, wie Friedhelm Hufen in seinem Lehrbuch über die
Grundrechte wohl zutreffend schreibt, einem der ältesten Tabus der Menschheits-
geschichte, auch wenn es heutzutage bei weitem nicht in allen europäischen Staa-
ten gilt.1 In Deutschland besteht diesbezüglich eine vergleichsweise umfassende
gesetzliche Regelung. Das Inzestverbot findet sich nach wie vor nicht nur im
Strafrecht, sondern auch im Eheschließungsrecht. Nach § 1307 BGB darf eine
Ehe nicht geschlossen werden zwischen Verwandten in gerader Linie sowie zwi-
schen Voll- und Halbgeschwistern, und zwar selbst dann nicht, wenn das Ver-
wandtschaftsverhältnis durch Annahme als Kind erloschen ist. Als Rechtsfolge
von Verstößen gegen diese Vorschrift legt § 1314 Abs. 1 Nr. 2 BGB fest, dass die
Ehe aufgehoben werden kann. § 1308 Abs. 1 BGB bestimmt, dass eine Ehe nicht
geschlossen werden soll zwischen Personen, deren entsprechende Verwandtschaft
durch Annahme als Kind begründet worden ist, was jedoch nach Auflösung des
Annahmeverhältnisses nicht gilt; Abs. 2 legt die Möglichkeit der Befreiung fest.
Eine entgegen diesem Verbot geschlossene Ehe ist nicht aufhebbar. § 1766 BGB
bestimmt nur, dass mit der Eheschließung des Annehmenden mit dem Angenom-
menen oder einem seiner Abkömmlinge das durch die Annahme als Kind zwi-
schen ihnen begründete Rechtsverhältnis aufgehoben ist. Das Verbot der Ehe
zwischen leiblichen Verwandten ist ein trennendes Verbot, während es sich beim
Verbot der Ehe zwischen Adoptivverwandten lediglich um ein aufschiebendes
Verbot handelt; eine entgegen diesem Verbot geschlossene Ehe ist vollgültig.2

Über die Eheverbote hinaus droht § 173 Abs. 1 StGB demjenigen, der mit einem
leiblichen Abkömmling den Beischlaf vollzieht, Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre
oder Geldstrafe an, Abs. 2 Satz 1 sieht Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren
oder Geldstrafe für denjenigen vor, der mit einem leiblichen Verwandten aufstei-
gender Linie den Beischlaf vollzieht, wenn das Verwandtschaftsverhältnis erlo-
schen ist. Die gleiche Strafe legt Satz 2 für Geschwister fest, die miteinander den
Beischlaf vollziehen. Einschränkend bestimmt Abs. 3, dass Abkömmlinge und
Geschwister nicht bestraft werden, wenn sie zur Tatzeit noch nicht 18 Jahre alt
waren.

Die vorliegende Arbeit widmet sich der historischen Entwicklung der Ehe-
verbote wegen Verwandtschaft, Schwägerschaft und Geschlechtsgemeinschaft3

1 Hufen, § 11 Rn. 32.
2 Palandt/Siede, Vorb v § 1306, Rn. 2.
3 Hinweis zur verwendeten Terminologie: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird

im Folgenden als Oberbegriff grundsätzlich die Formulierung „Eheverbote wegen Ver-



(„illegitimer Schwägerschaft“) zwischen 1875 und 1998. Dieser Zeitrahmen bie-
tet sich an, da mit dem Reichspersonenstandsgesetz (RPStG) von 1875 kurz nach
der Gründung des Deutschen Reiches erstmals das Eheverbotsrecht seinem Um-
fang nach für ganz Deutschland vereinheitlicht und mit dem Eheschließungs-
rechtsgesetz (EheschlRG) von 1998 hinsichtlich der verbliebenen Eheverbote we-
gen Verwandtschaft die noch heute geltende Rechtslage geschaffen wurde. Auf
den ersten Blick scheint sich auf diesem Gebiet in über 120 Jahren nicht viel
geändert zu haben. So verbot das RPStG in seinem § 33 Nrn. 1 bis 4 die Ehe
zwischen Verwandten in auf- und absteigender Linie, zwischen voll- und halb-
bürtigen Geschwistern,

„zwischen Stiefeltern und Stiefkindern, Schwiegereltern und Schwiegerkindern jeden
Grades, ohne Unterschied, ob das Verwandtschafts- oder Schwägerschaftsverhältniß
auf ehelicher oder außerehelicher Geburt beruht und ob die Ehe, durch welche die
Stief- oder Schwiegerverbindung begründet wird, noch besteht oder nicht“

sowie „zwischen Personen, deren eine die andere an Kindesstatt angenommen
hat, so lange dieses Rechtsverhältniß besteht“. Lediglich das Verbot der Ehe zwi-
schen Stiefeltern und Stiefkindern sowie zwischen Schwiegereltern und Schwie-
gerkindern scheint in der Zwischenzeit abgeschafft worden zu sein und das Ehe-
verbot wegen Adoptivverwandtschaft seinen trennenden Charakter verloren zu
haben. Dass ein solcher Eindruck täuscht, zeigt sich jedoch an der zwischenzeit-
lichen Geltung des Eheverbotes wegen Geschlechtsgemeinschaft, das 1896/1900
mit dem BGB (wieder-)eingeführt, 1938 von den Nationalsozialisten abgeschafft,
1946 vom Alliierten Kontrollrat erneut eingeführt, 1955 in der DDR und 1976
schließlich auch in der Bundesrepublik endgültig aufgehoben wurde. Die Ent-
wicklung der Eheverbote wegen Verwandtschaft und Schwägerschaft ist also
wechselhafter verlaufen als es vordergründig scheint. Dabei sind neben der Ge-
setzgebung als solcher auch die politischen, religiösen, rechtstheoretischen, ge-
sellschaftlichen und weltanschaulichen beziehungsweise ideologischen Umstän-
de, kurzum der jeweilige Zeitgeist zu berücksichtigen. Die Ehe und damit das für
sie geltende Recht scheinen in besonderer Weise dafür prädestiniert zu sein, die-
sen widerzuspiegeln. Hans Hattenhauer betont diesbezüglich die herausragende
Bedeutung der Ehe für die Aufgabe der Sicherung des Nachwuchses – eine Auf-
gabe, die man niemals alleine dem privaten Ermessen überlassen habe.4 Er bringt
diesen Zusammenhang prägnant auf den Punkt:

„Die Ehe strebt nach ihrem natürlichen Auftrage die Erzeugung von Nachkommen
und damit ihre Erweiterung zur Familie an. Sie wird damit zur Grundlage der Fami-
lie. Ehe und Familie sind eine Versorgungsanstalt. (. . .) Bei gleichbleibendem Auftrag
zur Erzeugung und Erziehung von Nachwuchs hat die Ehe in der Kulturgeschichte
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wandtschaft und Schwägerschaft“ verwendet, sofern nicht von einem bestimmten dieser
Verbote die Rede ist.

4 Hattenhauer, S. 154.



unterschiedliche rechtliche Gestalt gehabt. Sie war und ist wesentlich bestimmt von
ihrer Einordnung in den Rahmen der Familie und von deren Ordnung.“5

Dies bestätigt die überblicksartige Darstellung der Geschichte der Eheverbote
wegen Verwandtschaft und Schwägerschaft von der Antike bis zur Gründung des
Deutschen Reiches 1871 (Kap. 1) ebenso wie die ausführlichere Behandlung der
weiteren Entwicklung bis 1998, als Deutschland mit einer spätabsolutistischen
Monarchie, dem ersten, gescheiterten Versuch einer parlamentarischen Demokra-
tie, dem Nationalsozialismus, alliierter Besatzung, real existierendem Sozialis-
mus und dem zweiten, geglückten Versuch einer parlamentarischen Demokratie
die unterschiedlichsten Formen politischer Machtausübung erlebte (Kap. 2 bis 5).

Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus und real existierender
Sozialismus sind abgeschlossene historische Epochen. Die Bundesrepublik ist
Gegenwart und ihrem Wesen als demokratischer Rechtsstaat nach für neue Ent-
wicklungen auch auf dem Gebiet des Eheschließungsrechts offen. Die Arbeit muss
deswegen den Blick nicht nur in die Vergangenheit richten, sondern auch für die
Zukunft der Frage nachgehen, ob das geltende Eheverbotsrecht vor dem Hinter-
grund seiner historischen Entwicklung und der durch das Grundgesetz bestimm-
ten verfassungsrechtlichen Lage noch zeitgemäß ist (Kap. 6). Anlass scheint ge-
boten, seit das Bundesverfassungsgericht sich mit der Frage der Vereinbarkeit
von § 173 StGB mit dem Grundgesetz zu befassen hatte und diese in seinem
Beschluss vom 26. Februar 2008 entgegen einem abweichenden Sondervotum
Winfried Hassemers bestätigt hat.6 Eine gegen diese Entscheidung eingelegte
Menschenrechtsbeschwerde hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) mit Urteil vom 12. April 2012 zurückgewiesen und § 173 StGB für ver-
einbar mit der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) erklärt.7 Dage-
gen bestehen nicht nur in der strafrechtlichen Fachliteratur Zweifel an der Legiti-
mation von § 173 StGB8, auch der Deutsche Ethikrat hat in seiner Stellungnahme
vom 24. September 2014 mehrheitlich für dessen Revision plädiert.9 Diese Stel-
lungnahme bezog sich zwar ausdrücklich nicht auf die noch geltenden Ehever-
bote wegen Verwandtschaft10 und eine tiefgehende Diskussion über eine Aufhe-
bung des Inzestverbotes hat es in der Öffentlichkeit offenbar nicht bewirkt. Dies
ist kaum verwunderlich: Eine entsprechende Liberalisierung des Sexualstraf-
rechts oder Eheverbotsrechts ist sicherlich kein politisches „Gewinnerthema“ und
so scheint eine entsprechende Debatte über Für und Wider des Inzestverbotes
zumindest vorerst nicht opportun zu sein. Da zwischen den vorgebrachten Be-
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5 Hattenhauer, S. 155.
6 BVerfGE 120, 224.
7 NJW 2013, S. 215.
8 Siehe etwa Schönke/Schröder/Bosch/Schittenhelm, § 173 Rn. 1 (m.w.N.).
9 Siehe Deutscher Ethikrat, Stellungnahme, S. 74 ff.
10 Deutscher Ethikrat, Stellungnahme, S. 25.


